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fann — fet e8 durch Penfionsanfpruch, Familienftipendium, Fünftig

zu ermartendes Vermögen vo, &amp;. — damit rechnen, daß ihm im

Falle der Arbeitsunfähigkeit infolge Alters oder Krankheit die

gleiche Summe jährlich zuteil wird. Diefer für die Zukunft ge:
jicherte Mann verfügt nach heutigen deutfchen Begriffen über vers
hältnismäßig gute Einnahmen und ift in der Lage, fie reftlos für
ich zu Sermwenden, Anlaß, irgendwelche Beträge zurückzu:
(egen, befteht für ibn normalermeife nicht. — Man vergleiche nun

mit der Lage diefes Junggefellen einen verheirateten Mann mit drei

Kindern, deffen Zukunft nicht in der Weife des vorbezeichneten Betz

Tpiels gefichert ift. Nicht nur, daß er die ihın nach den Sefeben

jedes zivilifierten Staates obliegende Sorge für das Durchs
fommen feiner Familie übernehmen muß. Er {ft vernünftiz
germweife auch verpflichtet, im eigenen Intereffe erhebliche Nück:
lagen für Alter oder Krankheit zu machen, und er hat — wenig

(tens nach allgemeiner bürgerlicher Anfchauung — auch Borkehruns

gen für eine angemeffene Fünftige Ausbildung feiner Kinder zu
treffen. Etwa die Hälfte des genannten Betrages von 15000 M.

wird er zur Schaffung der bezeichneten Sicherungen zu verwenden

haben. Was ihm zur Beftreitung des Lebensunterhaltes für feine

fünfföpfige Familie verbleibt, {ft nicht allzuoiel, reicht aber ficher
auch nicht im entfernteften hin, um fich auch nur einen annähernd
jo großen Anteil von den Gütern des Lebens zu nehmen, wie e8 der

Unverheiratete mit demfelben Einkommen kann. — Noch Fraffer

liegen die Umftände bei den zahllofen Fällen, in denen ältere
Leute von den Folgen der Inflation betroffen wor:

den find. Hier muß ein fehr fehmales Einkommen oft zum gro:

Ben Teile für die Sicherung Fünftiger Arbeitsunfähigkeit verwendet
werden, fo daß für das tägliche Leben kaum noch das eben Zu-
reichende bleibt, Vergleicht man nun diefe verfchiedenen „Einkom-
men” — felbft unter der Vorausfeßung, daß fie zahlenmäßig alle

Äbereinftimmen — miteinander, fo ergibt fich obne weiteres, daß fie

tatfächlich etmas völlig verfchiedenes bedeuten, Dasfelbe Ein:
fommen fichert dem einen ein behaglihes, forgen:

freies Leben, mährend es dem anderen kaum das täg:

liche Brot gewährt. Darüber hinaus aber erhebt fich die Frage,
ob denn Summen, die ein Menfch vernünftigerweife für die Zu:

funft zurücklegen muß, überhaupt noch als Einkommen anzufehen
iind. Diefe Frage mird noch Ipäter zu erörtern fein,


